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Bebauungsplan Nr. 09-07 "Auf der Schanze Nord" und 26. Änderung des Flächennutz-
ungsplanes (Ortschaft Ottbergen) 
Erweiterung des Geltungsbereiches und erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gem. §4 (1) BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aus Sicht des Fachbereiches Landwirtsch./Bodenschutz wird zu o.g. Vorhaben wie folgt 
Stellung genommen: 
 
Die Grundlage zur fachlichen Beurteilung des Schutzgutes Boden liefert in Deutschland das 
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und fokussiert sich dabei auf die Bewertung der 
Bodenfunktionen. Bei Einwirkungen sollen Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktio-
nen und der Archivfunktionen vermieden werden (vgl. § 1 BBodSchG). 
 
Zur fachgerechten Berücksichtigung des Schutzguts Boden sollte dieses in dem zu erarbei-
tenden Umweltbericht entsprechend der Anlage 1 Baugesetzbuch (BauGB) ausführlich 
beschrieben und eine Bodenfunktionsbewertung entsprechend der im Bundes-Bodenschutz-
gesetz (vgl. § 2 BBodSchG) genannten Funktionen vorgenommen werden. 
 
Als Datenbasis zur Bearbeitung des Schutzgutes Boden empfehlen wir unsere aktualisierte 
Bodenkarte i.M. 1:50.000 (BK50) und ihre Vielzahl an Auswertungskarten – u.a. zu Such-
räumen für schutzwürdige Böden und zu Empfindlichkeiten der Böden (http://nibis.lbeg.de/ 
cardomap3/#). Sofern genauere Informationen zu den Böden im Gebiet vorliegen, sollten 
diese zusätzlich herangezogen werden. 
 
Im Plangebiet befinden sich laut den Daten des LBEG Suchräume für schutzwürdige Böden 
entsprechend GeoBerichte 8 (Stand: 2019, www.lbeg.niedersachsen.de/download/1133/ 
GeoBerichte_8.pdf). Dabei handelt es sich um Böden mit besonderer Erfüllung der natür-
lichen Bodenfunktionen und der Archivfunktion. In diesem Fall handelt es sich um Böden mit 
hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit.  
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Die Böden im Plangebiet sind laut unseren Datengrundlagen verdichtungsempfindlich. Um 
nachhaltige negative Auswirkungen der von Bebauung freizuhaltenden Bereiche (z.B. 
zukünftige Gärten) zu vermeiden, sollte im Bereich der Bewegungs-, Arbeits- und Lager-
flächen der Boden durch geeignete Maßnahmen (z.B. Überfahrungsverbotszonen, Bagger-
matten) geschützt werden. Zudem sollten diese Flächen gegenüber angrenzenden Flächen 
zum Schutz vor versehentlichem Überfahrten abgegrenzt werden. Eine Karte zur Gefähr-
dung der Bodenfunktionen durch Bodenverdichtung ist auf unserem Kartenserver im Internet 
unter http://nibis.lbeg.de/cardomap3/# eingestellt. 
 
Während der Planungsphase lassen sich aus bodenschutzfachlicher Sicht mehrere Möglich-
keiten der Minimierung der Beeinträchtigungen in das Schutzgut bedenken und – wenn 
möglich – in Ausschreibungen bzw. folgende Planungsstufen übernehmen. Im Rahmen von 
Bautätigkeiten sollten z.B. entsprechende DIN-Normen aktiv Anwendung finden (u.a. DIN 
18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten, DIN 19731 Verwertung von 
Bodenmaterial, DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben).  
 
Weitere Anregungen oder Bedenken aus Sicht unseres Hauses bestehen unter Bezug-
nahme auf unsere Belange nicht. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
 
 
 
(A. Merbold) 
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